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1. Planungsanlass 
 
Der Marktgemeinderat Peißenberg hat in seiner Sitzung vom 00.00.2024 die Aufstel-
lung der 8. Änderung des Bebauungsplans „Nördlich der Wörther Straße“ beschlos-
sen. Grund hierfür war der Vorbescheids-Antrag des Investors der Fl.Nr. 1001/22, 
Gemarkung Peißenberg.  
 
Im Rahmen der Prüfung des Vorbescheid-Antrags zur Errichtung einer Wohnanlage 
an der Robert-Koch-Straße wurde festgestellt, dass sich ein Teilbereich des Grund-
stücks im Bebauungsplan „Nördlich der Wörther Straße“ befindet. Dies ist auf eine in 
der Vergangenheit durchgeführte Grundstücksteilung in diesem Bereich zurückzufüh-
ren. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans weist an dieser Stelle keinerlei Fest-
setzungen auf, so dass keine negativen Auswirkungen durch diese Bebauungs-
planänderung auf das Umfeld generiert werden. 
 
Die Marktgemeinde Peißenberg hat daraufhin beschlossen den Bebauungsplan 
„Nördlich der Wörther Straße“ für die Teilfläche die Flurnummern 1001/22, Gemar-
kung Peißenberg, zu ändern. 
 
2. Planungsrechtliche Voraussetzungen / übergeordnete Planungsvorgaben 
 
2.1 Landes- und Regionalplanung  
 
Die Marktgemeinde Peißenberg, mit ca. 12.800 Einwohnern, liegt im Landkreis Weil-
heim-Schongau, im nordwestlichen Bereich der Region 17 - Oberland. 
Die 8. Änderung des Bebauungsplanes  „Nördlich der Wörther Straße“ steht mit den 
Zielen der Landes- und Regionalplanung im Einklang. 
 
2.2 Rechtskräftige Satzungen 
 
Die nicht geänderten Festsetzungen der rechtskräftigen Satzungen bleiben unverän-
dert. 
 
 
3. Verfahren 
 
Das Bauleitplanverfahren wird im Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt.  
 
Im vereinfachten Verfahren wird auf die Durchführung einer förmlichen Umweltprü-
fung verzichtet. Damit entfällt auch die Verpflichtung zur Erstellung eines Umweltbe-
richts, einer zusammenfassenden Erklärung, sowie zur Durchführung von Monito-
ringmaßnahmen. Ein Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft ist nicht erfor-
derlich. 
 
 
 
Marktgemeinde Peißenberg,  
 
 
 
Frank Zellner 
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